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Ausführung p ©runbe p legen. ®le ®etailpläne follett
unter güljrung nnb Aufjtcht beS KantonSbaumetfterS
ausgearbeitet werben.

0tS«ilidir«|tliflf ni iriutreiiliiK
BnttiiirMn.

(ît'orrefpon'oenj.)

itber öffenttidjredjUtd&e unb prioatrechtlidje Vauelnfpra>
<hen berrfc^t im allgemeinen otel Unflar^ett. ©S mag pm
SEeil baber fontmen, baß oor ber ©infttbrung beS neuen
QtoUgefe&bucbeS bte Veftimmungen tn ben Vauregle«
menten über gegenjeltige @renj< unb ©ebäubeabftänbe
tn ben meiften Kantonen prioatre^tlidEjer Statur waren ;

baber mußten aüfäUige Anfiänbe burrf) bie richterlichen
Verben entstehen werben.

SBo örtliche ober ïantonale Vauregtemente ober gar
beiberlet fehlten, waren bie geltenben Vorfchriften tn ber
Siegel ntebergelegt tn ben prioatredjtttdjen „Veftimmungen
übet ©renpbftänbe unb ®lenfibarfeiten".

SJtit bem neuen gioilgefe^budj würben burdj bie
fantonalen ©InfübrungSgefeße öie tn ben örtlichen Sau
reglementen ntebergelegten Veftimmungen alle öffentlich
rechtlicher Statur. ®aS will fagen, baß bte Abmlniftratio <

behöröen (©emetnberat, SiegiernngSrat) bte ©ntfehetbungen

p treffen tyaben über $anbbabung unb Auslegung ber
öffentltchrechtlichen Saupoltjetbeftimmungen. ®eSwegen
finb aber nicht alle pcioatrec^tlic^en ©tnfprachen oijne
weitete? gegenjtanbêloS. SJlan beute oor allem an bie
prioaten ®tenfibarfetten, über beten ©Inbaltung ber
prioate p forgen, im Streitfall ber Sticket P entfiel*
ben bat.

@S herrfcht noch otelfacb bte Anficht, burch nachbar-
liehe Vereinbarungen tönne man btnftcbtlich ©renj= unb
©ebäubeabftanb, äufammew unb ^öberbauen ufw. Ab.=

Wasungen treffen, bte oon ben örtlichen ober fantonalen
Saupoltjetbeftimmungcn abweichen; ober bte Veteiligten
glauben, bei ber Vereinigung ber Stechte unb ®lenftbar>
fetten, bte tn ber Siegel mit ber enbgültigen Anlage beS

©tunbbucheS oetbunben ift, müßten unbebtngt alle alten
Vereinbarungen eingetragen werben, auch wenn fie ben
beute gültigen örtlichen ober fantonalen ©efetjen wibet'
fprechen. VetbeS beruht auf Qrrtum. Auch bte Vau*
poltjetbebörben finb an bte öffentltchrechtlichen Veftim=
mungen gebunben ; fie fönnen hur bann Ausnahmen be

willigen, wenn folche grunbfät)ttch in« betreffenben Artitet
oorgefeben finb. ®te Vaupoltjelbebörben fönnen bann
folche Ausnahmen geftatten, müffen es aber ntebi. ©te
»uüjfen bleS auch nicht in lebem etnjelnen $aU unb tn
jebem beliebigen Ausmaß ; fonbern eine jorgfältig arbei
tenbe Sebörbe wirb auch für bte Ausnahmen gewiffe
Slichtltnien auffteHen, bamit jeher Vürger unter gleichen
Vetbältnlffen gleich bebanbelt wirb.

Slachbarredbtltche Vereinbarungen über öffentlicbrechB
Wehe Vaupoltjetoorfchriften haben nur bann Veftanb, wenn
fte lefcteren utcht juwiberlaufen ober wenn fte oon ber
Veböcbe auSbrüclllcb auf Qufebe" b'« bewilligt ftnb. Sie
fönnen wetter geben als bte tn ben Vaureglementen ouf»
gefteüten Veftimmungen. Stebmen wir als praftifcheS
Vetjptel ben Vauabftanb unb ©renjabftanb an. SJtetft
Wirb ein SJtlnbeftgrenpbftanb oon 3 unb 4 m unb bis
ouf etne gewiffe Vauböbe ein SJilnbcftgebäubeabfian a

uon 6 m oorgefchrteben. ®urcb Vereinbarung fann ter
®tenjabftanb beS $aufeS A Heiner gewählt werten,
Wenn bamit ber SJttnbeftgebäubeabftanb gewahrt bleibt.
^aS SlachbarbauS B bat bann einen enlfprechenb größeren
®tenjabftanb etnjubalten. ®atüber btuouS fönnen na<

türltch prioatrubtltch größere ©ebäube* unb ©renpb
ftönbe, Heinere Vaubötjen ufw. oeretnbart werben, als

fte gefehlt^ uorgefdjrieben bepu erlaubt jtnb. Qu be=

achten ift ferner, bafj bie prioatrechtlichen Abmachungen
ben jeweils gültigen öffentltchrechtlichen Vanoor«
fchrtften frd} unterporbnen haben., Söerben ledere im
Sinne einer ©rwetterung (}. V. beS @ebäube= unb @renj<
abftanbeS) ober Vefchränfung (j. V. in ber Vauböbe)
geänbert, fo müffen unter allen Umfiänben, troh feiner*
pltigen Vereinbarungen unb ©tntragungen tn bte öffent*
lieben Vücfjer, bei Sleu= unb Umbauten bte neuen öffenB
licbrcchiltcben Veftimmungen beobachtet werben, auch
wenn baburch ber fpäter Vauenbe gefebäbigt würbe,
Solche QäHe finb nicht auSgefdjloffen, barurn jtitb folche
prioate „gegenfeitige Vereinbarungen, wenn fie oortäufig
nur oon eineir Vertragfchlie^enben auSgenütst werben,
auf bie ®auer manchmal oon jwetfelhaftem aBert.

Ausnahmen oon öffentltchrechtlichen Vorfchriften wirb
man nur als fogenannte V^ooiforien bewilligen, gegen
etne befchetbene VefchluffeS- unb ©meuerungSgebfiljr ;

leitete wirb jebeS Qahr erhoben. ®tefe Vewiüigungen
follten nie länger als auf ein Qabr lauten. Ste wären
jeboch nur bann nicht mehr p erneuern, wenn Unp<
fömmttchfelten ftch geltenb machen. VewiÜigt man Au§=

nahmen ohne foldbe ©tnfdhränfungen, ober bewilligt man
fie als Vwoiforien ohne jebe jetlliche Vefdhränfung, fo
entfteben barauS mit ber Qett geroiffermajjen genehmigte
Vautcn, bie man bann In ähnlichen gätlen fortlaufenb
neu genehmigen muß, 3BaS fann als V^oiforium ge=

nebmigt werben? Kleinere Abweichungen In ber oorge«
fchrtebenen Vauart Oeuerftcherhett), mäpig größere
üoerfdhrettungen ber Vaullnten, als fte nach Vorfchrift
bewilligt ftnb; fletnere ©renpbftänbe für Kletnbauten,
wie j. V. ©artenbäuSdjen, ^übnetftäHe, Autogaragen,
Venjlntanfanlagen n. bergl.

gür bte Abmlnifiratiobebörbe ift eS metft ganj un=

möglich, p wiffen, ob unb was für prioatrechtitche Ver=
elnbarungen burch einen Sîeu= ober Umbau berührt werben.
Sie wirb baher gut tun, bei jebem Vauoorbaben ben
Sfacbbarn etne öffentli^rechttlche unb etne prioatrecht«
Itche Vaumitteilung ppfteUen. SBer ftch &ei einem Sleu=

ober Umbau ^ittftc^tli^ ©renj« unb ©ebäubeabftänben,
neuen ffenftern, Vranbmauem ufw. oerle^t fühlt, mufj,
fofern prioate Abmachungen nicht über bie öffentlich«
rechtlichen Vorfchriften hinausgehen, bei ber pftänbigen
Vaupoltptbcbörbe redbtjettig fcbriftliche unb begrünbete
©Infpractje erbeben. ®iefeS Abrntniftratiooerfabren ift
etnfacber, billiger nnb rafcher als ber richterliche Qn=

ftanjentoeg. 0b öffentliches ober prioateS Siecht tn grage
tommt, ift manchmal ntcht einbeutig, namentlich nicht
bei Veläftigungen, ©tfchütterungen, ©inwirfungen burCb

Siu^, ©erüdje ufw.
Art. 684 3. @. V. heißt: „Qfebermann ift oerpflichtet,

bei ber Ausübung feines ©igentumS, wte namentlich bei

bent Vetrieb etneS ©ewerbeS auf feinem ©rnnbftüCt, fi<h

aller übermäßigen ©tnwirfung auf baS ©igentum beS

Sia^barn p enthalten.
Verboten finb tnSbefonbere alle fdjäbttchen unb nach

DrtSgebrauch nicht gerechtfertigten ©tnwirfungen bnreh
Vauc| ober Siuß, läftige ®ünfte, ßärm ober ©rfchütterung.

Qn ben örtltcben Vaureglementen ftnb folche Vetriebe

manchmal in beftimmten Vaujonen oerboten, tn ben

anbetn nur unter beftimmten Veblngungen pläffig. So
beißt bte bejügltche Veftimmung tn ber Vauorbnung ber

Stabt St. ©allen:
©ewetbliche Anlagen, beren Vetrteb burCb Särm,

Stauch, AuSbünftung oöer fonftwte bte Siachbarfchaft be-

läftigen fönnte, finb in Vaupne IV oerboteen unb tn
ben übrigen 3onen nur juläißg, wenn fte fo eingerichtet
werben, baß Ubelftänbe «ntcht eintreten ober wenigftenS
auf etn SJltnbeftmaß befdbränft werben. ©Ine erteilte
©enehmignng wirb ungültig unb ber Qnbaber einer fol«

à m Mtstv' fchwà Hê«w. .Zàm („MeiftWölatt^ Sft»

Ausführung zu Grunde zu legen. Die Detailpläne sollen
unter Führung und Aufficht des Kantonsbaumeisters
ausgearbeitet werden.

SeffentlichrechMe md vinatreWche
BaneWmche«.

(Korrespondenz.)

Über öffentltchrechtliche undprivatrechllicheBaueinspra-
chen herrscht im allgemeinen viel Unklarheit. Es mag zum
Teil daher kommen, daß vor der Einführung des neuen
Zivilgesetzbuches die Bestimmungen in den Bauregle-
menten über gegenseitige Grenz- und Gebäudeabstände
in den meisten Kantonen privatrechtlicher Natur waren;
daher mußten allfällige Anstünde durch die richterlichen
Behörden entschieden werden.

Wo örtliche oder kantonale Baureglemente oder gar
beiderlei fehlten, waren die geltenden Vorschriften ln der
Regel niedergelegt in den privatrechtltchen „Bestimmungen
über Grenzabstände und Dienftbarkeiten".

Mit dem neuen Zivilgesetzbuch wurden durch die
kantonalen Einfübrungsgesetze die in den örtlichen Bau
reglementen niedergelegten Bestimmungen alle öffentlich-
rechtlicher Natur. Das will sagen, daß die Administrativ
behörven (Gemetnderat, Regierungsral) die Entscheidungen
zu treffen haben über Handhabung und Auslegung der
öffentlichrechtlichen Baupolizetbeftimmungen. Deswegen
sind aber nicht alle privatrechllichen Einsprachen ohne
weiteres gegenstandslos. Man denke vor allem an die
privaten Dienftbarkeiten, über deren Einhaltung der
Private zu sorgen, im Streitfall der Richter zu entschei-
den hat.

Es herrscht noch vielfach die Ansicht, durch nachbar
liche Vereinbarungen könne man hinsichtlich Grenz- und
Gebäudeabstand, Zusammen- und Höherbauen usw. Ab
machungen treffen, die von den örtlichen oder kantonalen
Baupolizetbeftimmungen abweichen; oder die Beteiligten
glauben, bei der Bereinigung der Rechte und Dienstbar-
ketten, die in der Regel mit der endgültigen Anlage des

Grundbuches verbunden ist, müßten unbedingt alle alten
Vereinbarungen eingetragen werden, auch wenn sie den
heute gültigen örtlichen oder kantonalen Gesetzen wider
sprechen. Beides beruht auf Irrtum. Auch die Bau
Polizeibehörden sind an die öffentlichrechtlichen Bestim-
mungen gebunden; sie können Nur dann Ausnahmen be

willigen, wenn solche grundsätzlich im betreffenden Artikel
vorgesehen sind. Die Baupoltzetbehörden können dann
solche Ausnahmen gestatten, müssen es aber nicht. Sie
Müssen dies auch nicht in sedem einzelnen Fall und in
jedem beliebigen Ausmaß; sondern eine sorgfältig arbei
tende Behörde wird auch für die Ausnahmen gewisse
Richtlinien aufstellen, damit jeder Bürger unter gleichen
Verhältnissen gleich behandelt wird.

Nachbarrechtliche Vereinbarungen über öffentlichrecht
kiche Baupoltzetoorschriften haben nur dann Bestand, wenn
ste letzteren nicht zuwiderlaufen oder wenn sie von der
Behörde ausdrücklich auf Zusehen hin bewilligt sind. Ste
können weiter gehen als die in den Baureglementen auf-
gestellten Bestimmungen. Nehmen wir als praktisches
Beispiel den Bauabftand und Grenzabstand an. Meist
wird ein Mtndestgrenzabstand von 3 und 4 m und bis
auf eine gewisse Bauhöhe ein Mtàstgebâudeabstan)
von K m vorgeschrieben. Durch Vereinbarung kann der
àenzabstand des Hauses ^ kleiner gewählt werten.
Wenn damit der Mtndestgebäudeabftand gewahrt bleibn
Das Nachbarhaus 15 hat dann einen entsprechend größeren
Grenzabstand einzuhalten. Darüber hinaus können na-
kürlich prioatochtlich größere Gebäude- und Grenza'o
stände, kleinere Bauhöhen usw. vereinbart werden, als

sie gesetzlich vorgeschrieben bezw. erlaubt sind. Zu be-

achten ist ferner, daß die privatrechtlichen Abmachungen
den jeweils gültigen öffentlichrechtlichen Bauvor-
schriften sich unterzuordnen haben.. Werden letztere im
Sinne einer Erweiterung (z. B. des Gebäude- und Grenz-
abftandeS) oder Beschränkung (z. B. in der Bauhöhe)
geändert, so müssen unter allen Umständen, trotz seiner-
zeitigen Vereinbarungen und Eintragungen in die öffent-
lichen Bücher, bei Neu- und Umbauten die neuen öffent-
lichrechtlichen Bestimmungen beobachtet werden, auch
wenn dadurch der später Bauende geschädigt würde.
Solche Fälle sind nicht ausgeschlossen, darum sind solche

private „gegenseitige Vereinbarungen, wenn ste vorläufig
nur von einem Vertragschließenden ausgenützt werden,
auf die Dauer manchmal von zweifelhaftem Wert.

Ausnahmen von öffentlichrechtlichen Vorschriften wird
man nur als sogenannte Provisorien bewilligen, gegen
eine bescheidene Beschlusses- und Erneuerungsgebühr;
letztere wird jedes Jahr erhoben. Diese Bewilligungen
sollten nie länger als auf ein Jahr lauten. Ste wären
jedoch nur dann nicht mehr zn erneuern, wenn Unzu-
kömmlichketten sich geltend machen. Bewilligt man Aus-
nahmen ohne solche Einschränkungen, oder bewilligt man
sie als Provisorien ohne jede zeitliche Beschränkung, so

entstehen daraus mit der Zeit gewissermaßen genehmigte
Bauten, die man dann in ähnlichen Fällen fortlaufend
neu genehmigen muß. Was kann als Provisorium ge-
nehmigt werden? Kleinere Abweichungen in der vorge-
schrtebenen Bauart (Feuersicherheit), mäßig größere
üoerschreitungen der Baulinten, als sie nach Vorschrift
bewilligt sind; kleinere Grenzabstände für Kletnbauten,
wie z. B. Gartenhäuschen, Hühnerställe, Autogaragen,
Benzintankanlagen u. dergl.

Für die Administrativbehörde ist es meist ganz un-
möglich, zu wissen, ob und was für privatrechtliche Ver-
elnbarungen durch einen Neu- oder Umbau berührt werden.
Sie wird daher gut tun, bei jedem Bauvorhaben den
Nachbarn eine öffentlichrechtltche und eine prioatrecht-
liche Baumitteilung zuzustellen. Wer sich bei einem Neu-
oder Umbau hinsichtlich Grenz« und Gebäudeabständen,
neuen Fenstern, Brandmauern usw. verletzt fühlt, muß,
sofern private Abmachungen nicht über die öffentlich«
rechtlichen Vorschriften hinausgehen, bei der zuständigen
Baupoltzeibehörde rechtzeitig schriftliche und begründete
Einsprache erheben. Dieses Abmtnistrativverfahren ist
einfacher, billiger und rascher als der richterliche In-
stanzenweg. Ob öffentliches oder privates Recht in Frage
kommt, ist manchmal nicht eindeutig, namentlich nicht
bei Belästigungen, Erschütterungen, Einwirkungen durch

Ruß. Gerüche usw.
Art. 684 Z. G. B. heißt: „Jedermann ist verpflichtet,

bei der Ausübung seines Eigentums, wie namentttch bei

dem Betrieb eines Gewerbes auf seinem Grundstück, sich

aller übermäßigen Einwirkung auf das Eigentum des

Nachbarn zu enthalten.
Verboten sind insbesondere alle schädlichen und nach

Ortsgebrauch nicht gerechtfertigten Einwirkungen durch

Rauch oder Ruß, lästige Dünste, Lärm oder Erschütterung.

In den örtlichen Baureglementen sind solche Betriebe

manchmal in bestimmten Bauzonen verboten, in den

andern nur unter bestimmten Bedingungen zulässig. So
heißt die bezügliche Bestimmung in der Bauordnung der

Stadt St. Gallen:
Gewerbliche Anlagen, deren Betrieb durch Lärm,

Rauch, Ausdünstung oder sonstwie die Nachbarschaft be-

lästigen könnte, sind in Bauzone IV verboteen und in
den übrigen Zonen nur zulässig, wenn sie so eingerichtet
werden, daß llbelstände «-nicht eintreten oder wenigstens
auf ein Mindestmaß beschränkt werden. Eine erteilte
Genehmigung wird ungültig und der Inhaber einer sol-
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cßen Anlage jur Entfernung ober inberung »erpfUcßtet,
wenn pcß burcß beten Setrieb Übelftäribe ergeben foflten,
bte bei ber ©eneßmigung nicht ootauSjufehen waten
ober nom ©efucßjMer »erhelmlicht würben".

Eine größere Saftbgemeinbe hat in tarent Saureg*
lement folgenbe goffung:

„2Benn für bie öffentlicßfeit burch iRaucß, ®ünfie,
©eriicße, ©etöfe nnb Erfcßütterungen erhebliche Seläfti«
gungen p gewärtigen ftnb ober ficß nachträglich heraus»
fïeQen, fo ftnb beftmögltcßfie ©dhußoorfehrungen ju treffen".

®er Bürger ift noch oft ber Mnficfjt, bie Seftimmungen
beS 3' ®. 33. unb ber örtlichen ober îantonalen Sau»
reglemente bedten ficß ooüftänbig. ©le îônnen wohl
gletcß fetn, haben aber nlcßt bie gleite SdecßtSwirfung :

SBäßrenb baS 3- ©• jebem Einjelnen baS

Sdecßt »erîetht, auf prioatem Sßege feine Etnfpracße

p ergeben, beblngen bie Sorfcßriften ber Saureglemente
ßtefür bie „Sdacßbarfcßaft", bie „öffentlichfett", b. ß. etne

SRehrßett, etne Steljaßt oon Särgern ober bann junt
mtnbefien ein großes ©ebtet, baS einem Elnjelnen, einer
©emetnbe ober Korporation gehört. SBenn j. S. wegen
Seläftigung burch eine aBäldßereianlage, bur<ß Kamin»
abgafe ufro. ein elnjelner ^auSbejißer Sefdß werbe er»

hebt, fo fällt bte Edebigung ntdht ber öffentücßen (ab»

mtniftratioen) Seßörbe ju, fonbern, weil eS fidj um eine

„ißrioatfacße" ßanbelt, ben richterlichen Drganen. 2Ber«
ben bei Einrichtung etneS gewerblichen SetrtebeS non
ben Seffern ber umtiegenben ©runbßücfe erhebliche
Elnwirfungen burcf) Sdaucß, Sduß, ßärtn, übte ©erücße
ufm. befürchtet, fo werben fte in gemetnfamer Eingabe
— als Sertreter ber „öffentlicßfeit" — bei ber Sibmi»

niftratiobeßörbe Etnfpracße ergeben. Oft fann man im
3wetfel fein, ob bte 5Sbmtniflratiobehörbe bie Etnfpracße
als öffentlicßrecßllich anerïennt, ober, wenn fie bas tut,
ben Etnfprecßer fc^ö^t. lîm bas prioate Elnfpracßerecßt
nlcßt p »erfäumen, ift in biefem gad eine »otforglicße
prioatrecßtltcße Etnfpracße geboten, bie man jeberjeit p=
rüdfjiehen ober im Sdotfad tnnert ber gefeßlicß gebotenen

grift an baS ©ericßt weiter leiten fann. immerhin barf
man auch prioatrecßtltdh nicht ohne fticßhatttge ©rünbe
Etnfpracße erheben. SBenn ber Sauherr mit ber Etn»
ridhtung eines gewerblichen SetrtebeS ober etneS ®e»

fdhäfteS wegen bloßer „Sröleret" beS lieben 3dadßbaw
längere 3«it pwarten muß, fann ber ©efcßäbigte Klage
erheben wegen entgangenem ©ewtnn. Sor bem Krteg ift
ein folcßer gad bis oor ba§ SunbeSgertcßt weitergepgen
würben: SR. wollte ein fpotel bauen, 3d. erhob bur<ß
ade Qnftanjen prioatrecßtliche Etnfpracße, 3d. würbe ab»

gewtefen, mußte bte rechtlichen unb außerrechtlichen Koften
unb überbleS wegen Sauoerhlnberung bem 30d. nodh einen

fehr anfeßnttcßen Setrag bejahten. ®er ganje |>anbel
brachte 3d. beinahe pm finanjieden 3ufammenbtucß.

SRancßer Sefer wirb fragen : SBaS ift beim Eintreffen
etner Slnjetge über etne 3deu= unb Umbaute auf bem

3dachbargrunbftilc! p tun? Söenn eS fidh um etnen fehr
wichtigen gad hobelt, wirb er bei einen} ^Rechtsanwalt
ober bei ber ©emetnbebeßörbe ober bei einer erfahrenen
SlmtSperfon Sdat holen ; wenn er im 3welfel ift, ob bie

öffentlidhredhtlidhe ober bie peioatrechiltdhe Sauetnfpracße
eher pm 3tet fährt, wirb er bie öffentltchrecßtlidhe Sau»
etnfpradhe begrünben unb bie prioatrecßtliche »orforgltdh
eingeben. QebenfaÜS ift genau p beachten, baß bie Etn»
fprachen an bie auf ber Slnjetge oorgemerften SlmtSfteden
unb tnnert ber angefefcten grift als eingefchrtebener Srtef
»erfanbt werben. 3« warnen ift oor fogenannten „§alb*
gelehrten", bie melftenS bte einfchlägigen ©efe^e nicht
fennen, pm mtnbefien bezüglich früheren Entfdheiben
ber oberften SRbminiftratiobehörbe ntdht Sefdffetb wiffen ;

manchmal urteilen unb raten btefe auch geftüfet auf ge<

fehliche ©runblagen, bte mit ber Einfährung beS neuen

3ioilgefehbucheS außer Kraft famen. ®aS Sauetnfprache»
»erfahren ift etne p wichtige Slngelegenheit, ein ju maß»
gebenber Seftanbteil unfereS öffentlichen unb prioaten
ÜRedhteS, als baß Unfunbige ober ßalbmegS Kunbige fleh

anmaßen fodten, „guten unb bidigen 9dat" p erteilen.

Tanten ber Sepnit.
2luSftedung im ©ewerbemufeum Safel

»om 3.-24. gebruar 1929.
(Rotcefponbcttj.)

ES gab etne 3ett, ba Sechntf unb Ulrchiteftur jwel
gänjltch getrennte SlrbeitSgebiete waren. 9ßodte man etnen
retnen ftroedtbau haben, fo lief man pm Ingenieur,
wänfdhte man ein fctjötieS Sauwerf, fo beftedte man bteS

beim IHrchiteften. 3>»ifc^eribtiige, Kompromiffe gab eS

nicht. ®iefe reinliche Trennung hotte bodh wenigpenS
baS eine für fidh, bte Klarheit ber abfielen unb Erfor«
berniffe.

EtneS ®ageS aber würbe eS fdfjttmm, nämlich als
ber Ingenieur ben Slrchiteften fonjultterte, ber gerabe
bamit befdhäftigt war, gleichseitig eine gotifdhe Kirche,
etne Sdenaiffance«Sida unb eine romanilche Sibltothtf
p entwerfen. ®er Ingenieur hotte für fetne Aufgabe bte

Seredhnungen aufgeftedt unb ließ nun burch ben 2lt<hi'
teften bie Serjierungen an feinem 3dußbau anbringen.
Er war begeiftert über bie 3been beS Pdhiteften. —
©o fing eS beim Eiffelturm an. Unb welche ftäbtifdhen
unb lanbfchaftlidhen Sarbareten wir tn ber golge banf
btefer 3ufammenarbeit »otgefeßt befamen, jetgten j. S.
bte §aUen ber SGBeltauSfieUungen tn ißartö, bie Zigaretten»
fab elf QaSnahi in ®re8ben unb bte Sraueret getbfdhlöß»
eßen in Sdhetnfelben. ®tefer Stätcn wären nodh un jäh'
lige ju nennen. — Sluch bie erften üRafdhlnen würben
ntdht »erfdhont. ©te mußten fidh gleichetweife etne ar«

dhiteftonifdhe Sefletbung anbequemen laffen.
2lber gerabe hier im SRafchtnenbau würbe man fidh

beS falfdh eingefdhlagenen SßegeS balb bewußt, man warf
ben SerlegenhettSjterat beifette unb feßtte jur retnen
form juräcf. ©ämtlidhe 3Rafdhlnen unb SerfehrSmiitel
»on heute, ißreffen, 3Rotoren, 3RaterialbearbeitungSma»
fdhlnen, Sofomotioen, KutoS unb glugjeuge befteeßen unS

burch ihre 3edtformen, wobei metft nur bte unbewußt
bei ber fperftedung mitwirfenben Kräfte bte Schönheit
ber neuen ©ebilbe beeinßußen. 3docß Semper, ber große
iHrdhiteft, »etfpradh ftih »on ben Eifenfonftruftionen
„einen mageren Soben für bte Kunft". Sßir bauen heute
ntdht mehr fo mafjlg wie ju feiner 3elt; benn bte äfthe*
tifeßen SBitfungen auf uns hoben fuß feitßer einfeßnet»
benb geänbert.

SSBir oerlangen heute »on jebem Sauwetf, »on feber
SRafcßlne unb »on jebem ©ebraucßSgegenfianb etne äftßc^
tetifcß gute 9Birfung. SBir oerurteilen aber aueß jebeS

3lttrappen»Sirtuofentum beS 9lrcßiteften. „Omne suüt
punctum, qui miseuit utile dulei" forberte feßon ^oraj.
(„®er ift ber SDdeifter, ber baS 3dählicße mit bem 3ln>

geneßmen »erbtnbet"). $rrig ift bte Üluffaffung, jeber
3wecfbau mäffe gleichseitig aueß fcßön fetn. Er fann
aderbtngS jugletcß nüßlicß unb fcßön fein, llnb batauf
fommt eS an. ®te fünftlerifcße gorm läßt fidh oueß

unbewußt geftalten. ES braueßt notwenbigerweife gar
nicht immer etne äftßetifcße 3lbficßt im ©ptele ju fetn.
®em SRetfter gelingt bte gute gorm logifcßerweife tn ber

felbßtätigen SJirfung ber Inneren ©efeße, aueß oßne

Streben naeß „intereffelofem SCBoßlgefaden." ©eine orga»
ntfterenbe Çanb formt jwangSläuftg baS äßßetifcß be»

frtebigenbe iffierf, ßanble eS ßdß babei um fERafcßtnen,

gabrifen ober aßoßnbauten. Unb SJRutßeftuS fagte feßon

ZÄNstr. schwêìz. Havdw.-Zeitung („MeisteMatt^z Ne. tl
chen Anlage zur Entfernung oder Änderung verpflichtet,
wenn sich durch deren Betrieb llbelstände ergeben sollten,
die bei der Genehmigung nicht vorauszusehen waren
oder vom Gesuchsteller verheimlicht wurden".

Eine größere Laüdgemeinde hat in ihrem Baureg-
lement folgende Fassung:

„Wenn für die Öffentlichkeit durch Rauch, Dünste,
Gerüche, Getöse und Erschütterungen erhebliche Belästi«
gungen zu gewärtigen sind oder sich nachträglich heraus-
stellen, so sind bestmöglichste Schutzvorkehrungen zutreffen".

Der Bürger ist noch oft der Ansicht, die Bestimmungen
des Z, G. B. und der örtlichen oder kantonalen Bau-
reglemente decken sich vollständig. Sie können wohl
gleich sein, haben aber nicht die gleiche Rechtswirkung:

Während das Z. G. B. jedem Einzelnen das
Recht verleiht, auf privatem Wege seine Einsprache
zu erheben, bedingen die Vorschriften der Baureglemente
hiefür die „Nachbarschaft", die „Öffentlichkeit", d. h. eine

Mehrheit, eine Vielzahl von Bürgern oder dann zum
mindesten ein großes Gebiet, das einem Einzelnen, einer
Gemeinde oder Korporation gehört. Wenn z. B. wegen
Belästigung durch eine Wäschereianlage, durch Kamin-
abgase usw. ein einzelner Hausbesitzer Beschwerde er-
hebt, so fällt die Erledigung nicht der öffentlichen (ad-
ministratioen) Behörde zu, sondern, weil es sich um eine

„Privatsache" handelt, den richterlichen Organen. Wer-
den bei Einrichtung eines gewerblichen Betriebes von
den Besitzern der umliegenden Grundstücke erhebliche
Einwirkungen durch Rauch, Ruß, Lärm, üble Gerüche
usw. befürchtet, so werden sie in gemeinsamer Eingabe
— als Vertreter der „Öffentlichkeit" — bei der Admi-
nistratiobehörde Einsprache erheben. Oft kann man im
Zweifel sein, ob die Admtnistratiobehörde die Einsprache
als öffentltchrechtlich anerkennt, oder, wenn sie das tut,
den Einspreche« schützt. Um das private Einspracherecht
nicht zu versäumen, ist in diesem Fall eine vorsorgliche
prioatrechtliche Einsprache geboten, die man jederzeit zu-
rückziehen oder im Notfall innert der gesetzlich gebotenen
Frist an das Gericht weiter leiten kann. Immerhin darf
man auch prioatrechtlich nicht ohne stichhaltige Gründe
Einsprache erheben. Wenn der Bauherr mit der Ein-
richtung eines gewerblichen Betriebes oder eines Ge-
schäftes wegen bloßer „Trölerei" des lieben Nachbarn
längere Zeit zuwarten muß, kann der Geschädigte Klage
erheben wegen entgangenem Gewinn. Vor dem Krieg ist
ein solcher Fall bis vor das Bundesgericht weitergezogen
worden: M. wollte ein Hotel bauen, N. erhob durch
alle Instanzen privatrechtliche Einsprache, N. wurde ab-
gewiesen, mußte die rechtlichen und außerrechtlichen Kosten
und überdies wegen Bauverhlnderung dem M. noch einen
sehr ansehnlichen Betrag bezahlen. Der ganze Handel
brachte N. beinahe zum finanziellen Zusammenbruch.

Mancher Leser wird fragen: Was ist beim Eintreffen
einer Anzeige über eine Neu- und Umbaute auf dem

Nachbargrundstück zu tun? Wenn es sich um einen sehr

wichtigen Fall handelt, wird er bei einem Rechtsanwalt
oder bei der Gemeindebehörde oder bei einer erfahrenen
Amtsperson Rat holen; wenn er im Zweifel ist, ob die

öffentlichrechtliche oder die privatrechtliche Bauetnsprache
cher zum Ziel führt, wird er die öffentlichrechtliche Bau-
einspräche begründen und die privatrechtliche vorsorglich
eingeben. Jedenfalls ist genau zu beachten, daß die Ein-
sprachen an die auf der Anzeige vorgemerkten Amtsstellen
und tnnert der angesetzten Frist als eingeschriebener Brief
versandt werden. Zu warnen ist vor sogenannten „Halb-
gelehrten", die meistens die einschlägigen Gesetze nicht
kennen, zum mindesten bezüglich früheren Entscheiden
der obersten Admtnistratiobehörde nicht Bescheid wissen;
manchmal urteilen und raten diese auch gestützt auf ge-
schliche Grundlagen, die mit der Einführung des neuen

Zivilgesetzbuches außer Kraft kamen. Das Baueinsprache-
verfahren ist eine zu wichtige Angelegenheit, ein zu maß-
gebender Bestandteil unseres öffentlichen und privaten
Rechtes, als daß Unkundige oder halbwegs Kundige sich

anmaßen sollten, „guten und billigen Rat" zu erteilen.

Bauten der Technik.
Ausstellung im Gewerbemuseum Basel

vom 3.-24. Februar 1929.
(Korrespondenz.)

Es gab eine Zeit, da Technik und Architektur zwei
gänzlich getrennte Arbeitsgebiete waren. Wollte man einen
reinen Zweckbau haben, so lief man zum Ingenieur,
wünschte man ein schönes Bauwerk, so bestellte man dies
beim Architekten. Zwischendinge, Kompromisse gab es

nicht. Diese reinliche Trennung hatte doch wenigstens
das eine für sich, die Klarheit der Absichten und Erfor-
derntsse.

Eines Tages aber wurde es schlimm, nämlich als
der Ingenieur den Architekten konsultierte, der gerade
damit beschäftigt war, gleichzeitig eine gotische Kirche,
eine Renmssanceêlla und eine romanische Bibltothck
zu entwerfen. Der Ingenieur hatte für seine Aufgabe die

Berechnungen aufgestellt und lt»ß nun durch den Archi-
tekten die Verzierungen an seinem Nutzbau anbringen.
Er war begeistert über die Ideen des Architekten. —
So fing es beim Eiffelturm an. Und welche städtischen
und landschaftlichen Barbareien wir in der Folge dank

dieser Zusammenarbeit vorgesetzt bekamen, zeigten z. B.
die Hallen der Weltausstellungen in Paris, die Zigaretten-
fabrlk Jasnatzi in Dresden und die Brauerei Feldschlöß-
chen in Rheinfelden. Dieser Blüten wären noch unzäh
lige zu nennen. — Auch die ersten Maschinen wurden
nicht verschont. Sie mußten sich gleicherweise eine ar-
chitektonische Bekleidung anbequemen lassen.

Aber gerade hier im Maschinenbau wurde man sich

des falsch eingeschlagenen Weges bald bewußt, man warf
den Verlegenhettszierat beiseite und kehrte zur reinen Nutz-
form zurück. Sämtliche Maschinen und Verkehrsmittel
von heute, Pressen, Motoren, Materialbearbeitungsma-
schtnen, Lokomotiven, Autos und Flugzeuge bestechen uns
durch ihre Zweckformen, wobei meist nur die unbewußt
bei der Herstellung mitwirkenden Kräfte die Schönheit
der neuen Gebilde beeinflußen. Noch Semper, der große
Architekt, versprach sich von den Eisenkonstruktionen
„einen mageren Boden für die Kunst". Wir bauen heute

nicht mehr so massig wie zu setner Zeit; denn die ästhe-

tischen Wirkungen auf uns haben sich seither einschnet-
dend geändert.

Wir verlangen heute von jedem Bauwerk, von jeder
Maschine und von jedem Gebrauchsgegenstand eine ästhe-
tetisch gute Wirkung. Wir verurteilen aber auch jedes
Attrappen-Virtuosentum des Architekten. „Omno suiit
punotum, qui miseuit utiio äuiei" forderte schon Horaz.
(„Der ist der Meister, der das Nützliche mit dem An-
genehmen verbindet"). Irrig ist die Auffassung, jeder
Zweckbau müsse gleichzeitig auch schön sein. Er kann

allerdings zugleich nützlich und schön sein. Und darauf
kommt es an. Die künstlerische Form läßt sich auch

unbewußt gestalten. Es braucht notwendigerweise gar
nicht immer eine ästhetische Absicht im Spiele zu sein.
Dem Meister gelingt die gute Form logischerweise in der

selbsttätigen Wirkung der inneren Gesetze, auch ohne

Streben nach «interesselosem Wohlgefallen." Seine orga-
ntsierende Hand formt zwangsläufig das ästhetisch be-

frtedigende Werk, handle es sich dabei um Maschinen,
Fabriken oder Wohnbauten. Und Muthefius sagte schau
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